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Mehr Gehalt auch ohne Tariferhöhung?  

Änderungen durch den TVöD-Tarifabschluss im Bereich des Bundes  
 

Neben der vereinbarten Tariferhöhung von 2,4 % zum 01.03.2016 und einer weiteren von 2,35 % 

zum 01.02.2017 hat sich ver.di mit dem Bund auf weitere finanzielle Verbesserungen für die 
Tarifbeschäftigten des Bundes geeinigt. Unter der Überschrift „Maßnahmen zur Verbesserung 
der Entgelt- und Arbeitsbedingungen für Fachkräfte in der Bundesverwaltung“ finden sich mehre-
re positive Änderungen: 
 

1. Zusätzliche Stufe 6 in den Entgeltgruppen (EG) 9a bis 15  
Seit den 60-ziger Jahren gab es in Bund, Ländern und Kommunen unterschiedliche Gehaltsta-
bellen. Die Beschäftigten bei den Kommunen erhielten in den höheren Vergütungsgruppen in der 
Endstufe mehr Geld, als die vergleichbaren Bundesbeschäftigten. Diese Systematik wurde dann 
per 01.10.2005 grundsätzlich in den TVöD übernommen.  
 

Für EG 9a bis 15 wurde jetzt die neue Stufe 6 im Bund eingeführt, die prinzipiell nach fünf Jahren 
in der Stufe 5 erreicht wird. Die Stufenlaufzeit ist im § 16 Abs. 4 TVöD geregelt. 
 

EG Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6 

Neu  

Differenz 
zu 5 

15  4.280,05 € 4.748,72 € 4.923,20 € 5.546,38 € 6.020,00 € 6.331,60 € 311,60 € 

14  3.876,23 € 4.299,99 € 4.549,26 € 4.923,20 € 5.496,55 € 5.808,12 € 311,57 € 

13  3.573,37 € 3.963,48 € 4.175,38 € 4.586,64 € 5.159,99 € 5.396,82 € 236,83 € 

12  3.204,27 € 3.552,17 € 4.050,72 € 4.486,96 € 5.047,84 € 5.297,11 € 249,27 € 

11  3.095,36 € 3.427,56 € 3.676,82 € 4.050,72 € 4.592,90 € 4.842,18 € 249,28 € 

10  2.986,43 € 3.302,89 € 3.552,17 € 3.801,47 € 4.275,08 € 4.387,25 € 112,17 € 

9b  2.648,85 € 2.925,94 € 3.071,16 € 3.464,92 € 3.776,53 € 4.025,78 € 249,25 € 

9a  2.648,85 € 2.925,94 € 2.974,36 € 3.071,16 € 3.464,92 € 3.539,95 € 75,03 € 
 

Ab wann erhalten die betroffenen Beschäf-
tigten die neuen Beträge? 
Wer am 01.03.2016 bereits fünf Jahre und 
länger in der Stufe 5 in einer Entgeltgruppe 
zurück gelegt hat, erhält automatisch ab 
dem gleichen Datum die neue Stufe 6 (vgl. 
hierzu auch § 27 Abs. 2 des TVÜ-Bund). 

Beispiel: 
Kollegin B. hatte einen Antrag auf Höhergruppierung im 
Zuge der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2014 gestellt 
(Inkrafttreten der EntgO). Die Verwaltung gab dem Antrag 
statt und die Kollegin wurde von der EG 8 (Stufe 6) in die 
EG 9a (Stufe 5) höhergruppiert. Am 01.01.2019 hat sie 
die geforderte Stufenlaufzeit von 5 Jahren erfüllt und 
erhält dann 75,03 € (Stand heute!) mehr. 

 

2. Vorweggewährung von Stufen und Zahlung einer übertariflichen Zulage  

ver.di warnt seit Jahren vor einem Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. „Gutes“ Personal in 
den so genannten „Mangelberufen“ (z.B. Ingenieure, Techniker und Meister) wandert entweder in 
die Privatwirtschaft ab oder ist erst gar nicht zu akquirieren, weil die Konkurrenz einfach mehr 
zahlt. Dies hat der Bund augenscheinlich erkannt! Denn zur Deckung des Personalbedarfs oder 
zur Bindung von qualifizierten Fachkräften kann Beschäftigten nunmehr abweichend von der 
tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg 
gewährt werden. Dabei müssen übrigens die Mitbestimmungsrechte der Personalvertretung ge-
wahrt werden. Nach Gutsherrenart geht dies nicht.  
 

Für nähere Auskünfte zu den Änderungen durch den TVöD-Tarifabschluss ste-

hen die Vertrauensleute der ver.di gerne zur Verfügung. Oder einfach eine Mail 

an FG.VERDI@bnetza.de!  
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